BW |Bank

Baden-Wirttembergische Bank

Eroffnung BW Bank Cash-Konto

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1. Antrag ausfillen.

Bitte fiillen Sie den Antrag vollstdndig aus. Dies kénnen Sie
direkt am Bildschirm erledigen. Mit der Tab-Taste oder mit
der Maus springen Sie dabei bequem zu allen Formularfel-
dern.

2. Antrag ausdrucken und
unterschreiben.

Bitte drucken Sie den Antrag aus und unterschreiben Sie an
der vorgesehenen Stelle. Die ,Ausfertigung fiir den Kunden*
ist fur lhre Unterlagen bestimmt.

3. Legitimationsprufung.

Wir sind bei Kontoer6ffnungen gesetzlich verpflichtet, eine
Legitimationsprifung durchzufiihren. Diese erfolgt fiir Sie
kostenfrei mittels Postldent-Verfahren auf einer Filiale der
Deutschen Post AG.

Bitte gehen Sie dazu auf eine Postfiliale Ihrer Wahl und
nehmen Sie dorthin folgende Unterlagen mit:
= lhren giiltigen Personalausweis oder Reisepass
= denvollstandig ausgefiillten und unterschriebenen
Er6ffnungsantrag
= den ausgedruckten Postldent-Kupon
= einen Briefumschlag, adressiert an die
Baden-Wiirttembergische Bank
BW-Bank Service-Center (6470/CW)
70144 Stuttgart

Alles weitere erledigt der Postmitarbeiter fiir Sie.

Alternativ kann die Legitimationspriifung auch auf einer
BW-Bank-Filiale erfolgen.

4. Wie geht es weiter?

Die Kontoeréffnung erfolgt auf Grundlage eines Geschafts-
besorgungsvertrages. Hierzu erhalten Sie in Kiirze weitere
Unterlagen.

Sobald Ihre Unterlagen vollstdndig bei uns eingegangen sind,
eroffnen wir lhr BW-Bank Cash-Konto und teilen lhnen lhre
Kontonummer mit.

Fiir Umbuchungen zwischen lhrem BW-Bank Girokonto und
Ihrem BW-Bank Cash-Konto benétigen Sie auBerdem eine
Onlinebanking-Vereinbarung sowie die zugehdrigen Sicher-
heitmedien PIN und TAN.

Sofern Sie noch keine Onlinebanking-Vereinbarung bei der
BW-Bank haben, erhalten Sie diese mit den zugehérigen Si-
cherheitsmedien ebenfalls umgehend zugeschickt.

Haben Sie noch Fragen?

Unsere Mitarbeiter im BW-Bank Service-Center stehen lhnen
unter 0711 124-45001 von montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr
gerne zur Verfligung.



Baden-Wirttembergische Bank
Kleiner Schlossplatz 11

70173 Stuttgart

Steuer-Nr. 2899/014/09009
UST-IDNr. DE 147 800 343

Kontoeroffnung
BW Bank Cash-Konto

- Ausfertigung fir den Kunden

BW Bank

Meine persénlichen Angaben

Vorname, Name ggf. Geburtsname

StraBe, Haus-Nr. Geburtsdatum

PLZ, Ort Geburtsort

Telefon privat Staatsangehorigkeit

Telefon geschéftlich bestehende Girokontonummer bei der BW Bank

Um Sie umfassend betreuen und gezielt tiber die durch uns angebotenen Bankgeschafte und Finanzdienstleistungen informieren zu konnen,
werden die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten gespeichert, genutzt und verarbeitet. Der Nutzung personenbezogener Daten zum
Zwecke der gezielten Information zu den von uns angebotenen Bankgeschaften und Finanzdienstleistungen kdnnen Sie jederzeit mit Wirkung fiir

die Zukunft widersprechen.

E BW-Bank Cash-Konto - die ideale Mdglichkeit zur kurzfristigen Geldanlage

Bitte erdffnen Sie fir mich ein BW-Bank Cash-Konto. Voraussetzung fiir die Er6ffnung eines BW-Bank Cash-Kontos ist ein bestehendes Girokonto

bei der BW-Bank, das auf meinen Namen lautet. Mein Girokonto hat die Nummer

Die Kontoerdffnung erfolgt auf Grundlage des Geschéftsbesorgungsvertrages zu 0.g. Girokonto mit der BW-Bank. Sofern ich bisher noch keinen
Geschéaftsbesorgungsvertrag mit der BW-Bank abgeschlossen habe, erhalte ich die Unterlagen umgehend zugesandt.

EI Bitte ibertragen Sie _______

(mindestens EUR 10.000, maximal EUR 250.000)

EUR zu Lasten meines Girokontos

D Bitte er6ffnen Sie nur das Konto. Ich werde die Ersteinlage anschlieRend selbst auf mein neues BW-Bank Cash-Konto lberweisen.

Eine Onlinebanking-Vereinbarung ist Voraussetzung fiir die Eréffnung
des BW-Bank Cash-Kontos. Das neue BW-Bank Cash-Konto wird zusammen
mit meinem bestehenden Girokonto zum Onlinebanking zugelassen.
Sollte ich fiir mein bestehendes Girokonto bisher noch keine Onlinebanking-
Vereinbarung abgeschlossen haben, erhalte ich die Vertragsunterlagen
sowie die Sicherheitsmedien fiir PIN und TAN umgehend zugeschickt.
Das BW-Bank Cash-Konto dient ausschlieBlich der Geldanlage und ist nicht
zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs zugelassen.

Meine Kontoausziige erstelle ich bei Bedarf an den BW-Bank KontenMa-
nagern. Nicht abgerufene Umsatze werden mir nach spatestens 90 Ka-
lendertagen seit letzter Auszugserstellung mit einem zentralen Auszug
iber die Deutsche Post AG zugesandt.

Sollten Sie lhr Girokonto iiberziehen und die Bank dies im Einzelfall vo-
riibergehend dulden, wird die Bank hierfiir besondere Uberziehungs-
sollzinsen berechnen. Der Sollzinssatz fiir Uberziehungen wird im Preis-
aushang der Bank ausgewiesen. Er ist veranderlich und betragt zur Zeit
16,88% pro Jahr. Die Anpassung des veranderlichen Sollzinssatzes fiir
Uberziehungen richtet sich nach einer Verinderung des folgenden Re-fe-
renzzinssatzes: Referenzzinssatz ist der Drei-Monats-Euribor (aufgerundet
auf die zweite Nachkommastelle). MaRgeblich fiir den derzeitigen Sollzins-
satz ist der 2 Bankarbeitstage vor Beginn des aktuellen Kalenderquartals
(vgl. Datum dieses Dokuments) ermittelte Wert des Referenzzinssatzes.
Die Bank wird die Entwicklung des Referenzzinssatzes regelmaRig 2 Bank-

arbeitstage vor Beginn jedes folgenden Kalendervierteljahres tiberprifen.
Hat sich zu diesem Zeitpunkt der Referenzzinssatz gegeniiber seinem
vorausgegangenen malgeblichen Wert verandert, sinkt oder steigt der
veranderliche Sollzinssatz automatisch um ebenso viele Prozentpunkte
mit Wirkung zum 1. Tag des jeweils folgenden Kalendervierteljahres. Die
Bank wird Sie iiber jede fiir den Girovertrag maRgebliche Anderung des
Sollzinssatzes fiir Uberziehungen informieren.Die Unterrichtung kann
auch auf dem Kontoauszug fiir das Girokonto erfolgen.

Der jeweils aktuelle Referenzzinssatz kann in den Geschaftsraumen der
Bank eingesehen werden, ferner im Internet unter
www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen

Fiir das BW-Bank Cash-Konto gelten die beiliegenden Allgemeinen Ge-
schéftsbedingungen der BW-Bank, die Bedingungen zur Eréffnung von
Girokonten, Park+Ride-Konten, BW-Bank Cash-Konten, Liquiditatskonten
und Wertpapierdepots (Version 1.3) und die Sonderbedingungen fiir On-
linebanking.

Die vorgenannten Bedingungen sowie die Information fiir Verbraucher
zum BW-Bank Cash-Konto und die Information fiir Verbraucher zum On-
linebanking habe ich zur Kenntnis genommen.

Ich bin wirtschaftlich Berechtigter. Das Konto wird nicht im Auftrag eines
anderen eréffnet.

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers


Ausfüllen am Bildschirm
Notiz
Sie können diesen Antrag direkt am Bildschirm ausfüllen. 
Mit der Tab-Taste oder mit der Maus springen Sie dabei bequem zu allen Formularfeldern.
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Achtung MaV!

Formular und diesen Coupon im
Postsache-Fensterbriefumschlag
oder im Kundenriickumschlag an
angegebene Anschrift schicken!

=

Antwort

Baden-Wiirttembergische Bank
BW-Bank Service-Center (6470/CW)

70144 Stuttgart

L

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline.

<

Deutsche Post

VN

= BRIEF KOMMUNIKATION =

Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei

einer Postfiliale mit einem giiltigen Personalausweis oder Reisepass
identifizieren.

4‘ Abrechnungsnummer
50475164853702

Referenznummer

6470/CW

Achtung MaV!
Barcode einscannen
POSTIDENT BASIC® Formular nutzen

Wiy POSTIDENT

4 021777 012191

]

Bitte abtrennen

6021326 06/04



Information fiir Verbraucher zum
BW-Bank Cash-Konto (Fernabsatz)

- Ausfertigung fir den Kunden

Baden-Wirttembergische Bank
Kleiner Schlossplatz 11

70173 Stuttgart

Steuer-Nr. 2899/014/09009
UST-IDNr. DE 147 800 343

BW Bank

Diese Information gilt bis auf Weiteres und steht nur in deutscher Sprache zur Verfiigung.

Ubersicht

A Allgemeine Information

B Information zum BW-Bank Cash-Konto

C Information zum Zustandekommen des BW-Bank Cash-Kontover-
trages im Fernabsatz

A Allgemeine Information

Name und Anschrift

Baden-Wiirttembergische Bank

Kleiner Schlossplatz 11

70173 Stuttgart

Telefon 0711 124-48601 (BW-Bank Service Center)
Telefax 0711 124-44377 (BW-Bank Service Center)
(E-Mail: kontakt@bw-bank.de)

Rechtsform:

Die Baden-Wiirttembergische Bank ist eine unselbststandige
Anstalt der Landesbank Baden-Wiirttemberg. Die Landesbank
Baden-Wiirttemberg ist eine Anstalt des 6ffentlichen Rechts.

Gesetzliche Vertretungsberechtigte der Baden-Wiirttembergischen Bank
Vorstand: Hans-Jorg Vetter, Vorsitzender, Michael Horn, stv. Vorsitzender,
Dr. Peter A. Kaemmerer, Joachim E. Schielke, Hans-Joachim Striider,
Rudolf Zipf

Hauptgeschiftstdtigkeit der Baden-Wiirttembergischen Bank

- nachstehend ,,Bank” genannt -

Die Bank betreibt alle bankiiblichen Geschafte (insbesondere Konto-
fithrung, Zahlungsverkehr, Einlagengeschaft, Wertpapierund Depotge-
schaft, Kreditgeschaft u. d.), soweit das Gesetz tiber die Landesbhank
Baden-Wiirttemberg und die Satzung der Landesbank Baden-Wiirttem-
berg keine Einschrankungen vorsehen.

Zustandige Aufsichtsbehorde
Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt (Internet: www.bafin.de)

Eintragung im Handelsregister

Landesbank Baden-Wiirttemberg:

Amtsgericht Stuttgart: HRA 12704
Amtsgericht Mannheim: HRA 4356 und 104440
Amtsgericht Mainz: HRA 40687

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE 147 800 343

Vertragssprache
MaRgebliche Sprache fiir dieses Vertragsverhaltnis und die Kommunika-
tion mit dem Kunden wahrend der Vertragslaufzeit ist Deutsch.

Rechtsordnung/Gerichtsstand

Auf den Vertragsschluss und die gesamte Geschaftsverbindung findet deut-
sches Recht Anwendung, sofern dem nicht zwingende gesetzliche Rege-
lungen entgegenstehen. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

AuRergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdeméglichkeit
Fiir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht die Moglichkeit,
sich an die beim Bundesverband Offentlicher Banken Deutschlands ein-
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gerichtete Kundenbeschwerdestelle zu wenden.

Naheres regelt die Verfahrensordnung, die auf Wunsch zur Verfligung
gestellt wird. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerde-
stelle beim Bundesverband Offentlicher Banken Deutschlands (VOB),
Postfach 11 02 72, 10832 Berlin, zu richten. Bei behaupteten VerstoRen
gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, die §§675¢ bis 676¢ des
Biirgerlichen Gesetzbuchs oder Artikel 248 des Einfiihrungsgesetzes zum
Biirgerlichen Gesetzbuch kann dariiber hinaus Beschwerde bei der Bun-
desanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht, Postfach 1253, 53002 Bonn,
eingelegt werden.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist dem Sicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanz-
gruppe angeschlossen.

B Information zum BW-Bank Cash-Konto

Wesentliche Leistungsmerkmale

Die Bank richtet fiir den Kunden ein BW-Bank Cash-Konto ein. Das BW-
Bank Cash-Konto ist nicht fiir den Zahlungsverkehr (Scheckausstellung,
Lastschrifteinldsung, Uberweisung etc.) zugelassen. Es dient ausschlieB-
lich der verzinslichen Geldanlage. Voraussetzung fiir die Eroffnung ist
ein bestehendes BW-Bank Girokonto und eine Online-Vereinbarung. Es
besteht eine Mindestanlagesumme von € 10.000,--.

Das Guthaben ist taglich fallig. Verfiigungen zu Gunsten eines bei der BW-
Bank gefiihrten Girokontos sind jederzeit moglich. Eine Verfiigung tber
das gesamte Guthaben fiihrt nicht automatisch zur Auflésung des Kontos.

Preise

Die Fiihrung des BW-Bank Cash-Kontos ist kostenlos.

Die Anderung von Entgelten wihrend der Laufzeit des BW-Bank Cash-
Kontos erfolgt nach MaRgabe von Nr. 17 der AGB der Bank.

Verzinsung

Die Verzinsung ist variabel und wird von der Bank entsprechend der
Entwicklung am Geldmarkt angepasst. Zinssatzdnderungen werden dem
Kunden durch gesonderte Mitteilung per Kontoauszug bekannt gegeben.
Fallt das Guthaben auf dem BW-Bank Cash-Konto unter € 10.000,00, wird
ein niedrigerer Zinssatz in Anrechnung gebracht. Die aktuellen Zins-
sdtze sind jederzeit per Telefon oder Internet abrufbar. Mit dem viertel-
jahrlichen Rechnungsabschluss wird dem Kunden neben dem geltenden
Zinssatz fiir den Anlagebetrag der Zinsertrag mitgeteilt. Die Zinsen wer-
den nachtrdglich zum Quartalsende dem Konto gutgeschrieben.

Beim BW-Bank Cash-Konto fiir Gebietsfremde ist die Bank berechtigt, die
Verzinsung der Einlagen ganz oder zum Teil einzustellen, wenn die Euro-
pdische Zentralbank aufgrund Art. 19 ihrer Satzung und der Verordnung
(EG) Nr. 2531/98 die Mindestreservesdtze fiir Auslandsgelder andert bzw.
wenn die Bundesregierung aufgrund § 6 a AuRenwirtschaftsgesetz vor-
schreibt, dass fiir Verbindlichkeiten gegeniiber Gebietsfremden ein be-
stimmter Prozentsatz zinslos bei der Deutschen Bundesbank zu halten
ist (Bardepotpflicht).

Weitere vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
Guthabenzinsen sind als Einkiinfte steuerpflichtig. Bei Fragen
sollte sich der Kunde an die fiir ihn zustandige Steuerbehorde
bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. Dies gilt insbesondere,
wenn er im Ausland steuerpflichtig ist.
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Kosten, die nicht von der Bank abgefiihrt oder in Rechnung gestellt
werden (z.B. fiir Telefon, Internet, Porti) hat der Kunde selbst zu tragen.

Zusdtzliche Kommunikationskosten
Dariiber hinaus geltende Telekommunikationskosten werden seitens der
Bank nicht in Rechnung gestellt.

Leistungsvorbehalt
Keiner.

Zahlung und Erfillung des Vertrages

Zahlung der Entgelte und evtl. anfallender Zinsen (z.B. Uberziehungs-

zinsen) durch den Kunden.

Die anfallenden Entgelte und Zinsen werden dem BW-Bank Cash-Konto

wie folgt belastet:

- Vorgangsbezogene Einzelentgelte (z. B. Erstellung von Duplikaten)
nach Ausfiihrung

- Zinsen zum Quartalsende

Erfiillung

Die Bank erfiillt ihre Verpflichtungen aus dem BW-Bank Cash-Konto durch
Verbuchung der Gutschriften und Belastungen auf Basis der zugrunde
liegenden Auftrage und Weisungen (z.B. Ein- und Auszahlungen, Bank-
entgelte) auf dem in laufender Rechnung gefiihrten Konto (Kontokorrent-
konto). Beim Kontokorrentkonto werden die jeweiligen Buchungsposi-
tionen zum Ende der vereinbarten Rechnungsperiode - in der Regel zum
Ende des Kalenderquartals - miteinander verrechnet und das Ergebnis
(Saldo) dem Kunden als Rechnungsabschluss mitgeteilt. Alle von der
Bank vorgenommenen Buchungen werden auf dem Kontoauszug mit
Angabe des Buchungsdatums, des Betrages, einer kurzen Erlduterung
tber die Art des Geschédftes sowie der Valuta (Wertstellung) aufgelistet.
Kontoausziige werden in der jeweils vereinbarten Form (Postversand
oder Kontoauszugsdrucker) iibermittelt.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Vertragliche Kiindigungsregeln
Das BW-Bank Cash-Konto kann vom Kunden jederzeit gekiindigt werden.

Im Ubrigen gelten die in Nr. 26 der AGB der Bank fiir den Kunden und
die Bank festgelegten Kiindigungsregein.

Mindestlaufzeit des Vertrages
Keine

Sonstige Rechte und Pflichten der Bank und des Kunden

Die Grundregeln fiir die gesamte Geschéftsverbindung zwischen der
Bank und dem Kunden sind in den beigefiigten ,Allgemeinen Geschafts-
bedingungen der Bank" beschrieben.

Daneben gelten die beigefiigten besonderen Bedingungen, die Abwei-
chungen oder Erganzungen zu diesen , Allgemeinen Geschaftsbedingun-
gen der Bank" enthalten.
Bedingungen zur Eroffnung von Girokonten, Park+Ride-Konten,
BW-Bank Cash-Konten, Liquiditatskonten und Wertpapierdepots
Version 1.3

Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Ver-
flgung.

C Informationen liber die Besonderheiten des Fernabsatz-
vertrages

Informationen zum Zustandekommen des Vertrages iiber das BW-
Bank Cash-Konto im Fernabsatz

Der Kunde gibt gegeniiber der Bank durch entsprechende Mitteilung ein
ihn bindendes Angebot auf Abschluss eines BWBank Cash-Kontos ab.

Der Vertrag kommt zustande, wenn die Bank das Konto fiir den Kunden
- gegebenenfalls nach der erforderlichen Identitatsprifung - einrichtet.

Der Kunde kann seine Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. Brief, Fax, EMail), widerrufen.
Die Frist beginnt frithestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der

Widerruf ist zu richten an

Baden-Wiirttembergische Bank
Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart.

Telefax: 0711 124-44377 (BW-Bank Service Center)
E-Mail: kontakt@bw-bank.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zuriickzugewéhren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen)
herauszugeben. Kann der Kunde die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zuriickgewéahren, muss
er der Bank insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu fiihren, dass der Kunde die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen fiir den Zeitraum
bis zum Widerruf gleichwohl erfiillen muss. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen miissen vom Kunden innerhalb von 30 Tagen nach Ab-
sendung der Widerrufserklarung erfillt werden.

Besonderer Hinweis

Das Widerrufsrecht des Kunden erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag vollstandig erfillt ist und der Kunde dem ausdriicklich zugestimmt hat.

lhre
Baden-Wiirttembergische Bank

Seite 2/2

Stand 05.2010



Bedingungen zur Eroffnung von Girokonten, BW B ank

Park+Ride-Konten, BW-Bank Cash-Konten,

Liquiditatskonten und Wertpapierdepots
(Version 1.3)

Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und Sonderbedingungen der LBBW gelten fiir die Geschaftsverbindung des Kunden mit der Landes-
bank Baden-Wirttemberg und ihren unselbststandigen Anstalten, der Baden-Wiirttembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank sowie der
Sachsen Bank. Erkldrungen der Baden-Wiirttembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank im Rahmen der Geschéftsver-
bindung berechtigen und verpflichten ausschlieBlich die Landesbank Baden-Wiirttemberg.

Girokonto BW-Bank Cash-Konto

1. Die Namen und eigenhdndigen Unterschriften der iiber das Giro- 1.
konto bevollmachtigten Personen sowie der Umfang der Befug-
nisse derselben werden der Bank auf einem gesonderten Unter-
schriftsnachweis bekanntgegeben. Der Kontoinhaber verpflichtet
sich, alle ausgehdndigten Unterschriftsnachweise bis zur Riickgabe,
die unmittelbar personlich oder durch Einschreibebrief zu erfolgen
hat, sorgfaltig zu verwahren. 2.
Die Folgen des Verlustes, eines sonstigen Abhandenkommens, der
missbrauchlichen Verwendung, der Falschung oder Verfdlschung 3.
dieser Vordrucke tragt der Kontoinhaber, soweit die Bank kein grobes
Verschulden trifft. Zuweisungen fiir Bevollmachtigte oder Dritte
werden auf diesem Konto unter dem Vorbehalt gutgeschrieben,
dass diese Personen der Gutschrift in einer gesonderten Erkléarung
zustimmen.

2. Ergdnzend gelten noch die folgenden Bedingungen:
fiir die BW-BankCard plus
fiir die BW-BankCard
fir den Uberweisungsverkehr, Scheckverkehr, Lastschriftverkehr
sowie Wertstellungsregelungen

3. Das SCHUFA-Merkblatt liegt in den Geschaftsstellen der Bank aus
und wird auf Wunsch ausgehandigt.

Park+Ride-Konto
1. Das Park+Ride-Konto ist nicht fiir den Zahlungsverkehr (Scheckaus-
stellung, Lastschrifteinlosung etc.) zugelassen. Es dient als
Verrechnungskonto fiir die zahlungsmaRige Abwicklung des
Wertpapiergeschafts
verzinsliche Geldanlage 5.

2. Das Park+Ride-Konto wird in laufender Rechnung (Kontokorrent-
abrede) gefiihrt. Das Guthaben ist tdglich féllig; Verfigungen sind

Das BW-Bank Cash-Konto ist nicht fiir den Zahlungsverkehr (Scheck-
ausstellung, Lastschrifteinzug, Uberweisung, etc.) zugelassen. Es
dient ausschlieRlich der verzinslichen Geldanlage. Voraussetzung
fur die Er6ffnung ist ein bestehendes BW-Bank Girokonto und eine
Online-Vereinbarung.

Es besteht eine Mindestanlagesumme von € 10.000,--.

Das BW-Bank Cash-Konto wird in laufender Rechnung (Kontokorrent-
abrede) gefiihrt. Das Guthaben ist taglich fallig; Verfligungen zu
Gunsten eines bei der BW-Bank gefiihrten Girokontos sind jederzeit
maglich. Eine Verfiigung iiber das laufende Guthaben fiihrt nicht
automatisch zur Auflosung des Kontos.

Die Verzinsung ist variabel und wird von der Bank entsprechend
der Entwicklung am Geldmarkt angepasst. Zinssatzanderungen
werden dem Kunden durch gesonderte Mitteilung per Kontoauszug
bekannt gegeben. Fallt das Guthaben auf dem BW-Bank Cash-Kon-
to unter € 10.000,00, wird ein niedrigerer Zinssatz in Anrechnung
gebracht. Die aktuellen Zinssatze sind jederzeit per Telefon oder
Internet abrufbar. Mit dem vierteljahrlichen Rechnungsabschluss
wird dem Kunden neben dem geltenden Zinssatz fiir den Anlage-
betrag der Zinsertrag mitgeteilt. Die Zinsen werden nachtraglich
zum Quartalsende dem Konto gutgeschrieben. Die Bank ist be-
rechtigt, die Guthabenverzinsung ganz oder zum Teil einzustellen,
wenn durch staatliche Bestimmungen die Einlagen von Gebiets-
fremden gegeniiber Einlagen von Gebietsansdssigen im Geschafts-
verkehr unterschiedlich geregelt werden.

Erganzend gelten die unter Girokonto Ziffer 2 genannten Bedingun-
gen und folgende Bedingungen:
fiir die Wertstellungsregelung

jederzeit moglich. Eine Verfiigung iiber das gesamte Guthaben fiihrt  Liquiditatskonto

nicht automatisch zur Auflosung des Kontos. 1.

3. Die Verzinsung ist variabel und wird von der Bank der Entwicklung
am Geldmarkt angepasst. Der aktuell giiltige Zinssatz ist telefonisch
abrufbar. Mit dem vierteljahrlichen Rechnungsabschluss werden
dem Kunden die der Verzinsung zugrunde liegenden Satze mit-
geteilt. Zinsen werden nachtrdglich zum Quartalsende dem verein- 2.
barten Gutkonto gutgeschrieben. Die Bank ist berechtigt, die Gut-
habenverzinsung ganz oder zum Teil einzustellen, wenn durch
staatliche Bestimmungen die Einlagen von Gebietsfremden gegen-
uiber Einlagen von Gebietsansdssigen im Geschaftsverkehr unter-
schiedlich geregelt werden.

4. Erganzend gelten die unter Girokonto Ziffer 2 genannten Bedingun-

gen und folgende Bedingungen:
fir die Wertstellungsregelung
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Das Liquiditatskonto dient ausschlieRlich als Anlagekonto und ist
fir den Zahlungsverkehr nicht zugelassen. Es wird in laufender
Rechnung (Kontokorrentabrede) gefiihrt. Das Guthaben ist taglich
fallig. Der Mindestbetrag fiir Ubertrage vom und auf das Liquidi-
tatskonto betragt 10.000,00 EUR.

Eine Verzinsung erfolgt nur fiir die Tage, an denen das Guthaben
mindestens 10.000,00 EUR betrdgt. Die Verzinsung des Guthabens
ist variabel und wird von der Bank jeweils am 5. und 20. eines
Monats der Entwicklung am Geldmarkt angepasst (derzeit 85% des
EURIBOR 1-Monat It. Handelsblatt, umgerechnet auf deutsche Zins-
rechnung); der Zinssatz gilt jeweils fiir den darauffolgenden Zeit-
raum. Mit dem vierteljahrlichen Rechnungsabschluss werden dem
Kunden die der Verzinsung zugrunde liegenden Satze mitgeteilt.
Zinsen werden nachtrdglich zum Quartalsende dem vereinbarten
Konto gutgeschrieben. Die Bank ist berechtigt, die Guthabenver-
zinsung ganz oder zum Teil einzustellen, wenn durch staatliche
Bestimmungen die Einlagen von Gebietsfremden gegeniiber Ge-
bietsansdssigen im Geschaftsverkehr unterschiedlich geregelt werden.
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Die Fihrung des Liquiditatskontos sowie Buchungen sind
kostenlos. Die Portoauslagen fiir Kontoausziige werden im Rahmen
des vierteljahrlichen Rechnungsabschlusses in Rechnung gestellt.
Sollte das Konto durch die Belastung dieser Kosten einen negativen
Saldo ausweisen, ist dieser umgehend auszugleichen.

Auftrage fiir Kontotibertrage sind der Bank per gesondertem Tele-
faxvordruck oder bereits bestehender Elektronic-Banking-Verein-
barung als DTE-Zahlung (Eiliberweisung) iiber das Business-Portal
oder FTAM zu erteilen.

Zuweisungen fiir Bevollmachtigte oder Dritte werden auf dem Li-
quiditatskonto unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass die Per-
sonen der Gutschrift in einer gesonderten Erklarung zustimmen.

Wertpapierdepot

Verfligungsberechtigt ist der Depotinhaber. Bei minderjdhrigen Depot-
inhabern sind die gesetzlichen Vertreter verfiigungsberechtigt. Voll-
machten zugunsten Dritter und der Umfang ihrer Verfiigungsberechti-
gung ergeben sich gegebenenfalls aus einem gesonderten
Unterschriftsnachweis.

Die jahrliche Depotaufstellung wird, auch falls Postabholung auf
einer unserer Geschiftsstellen vereinbart sein sollte, an die Wohn-
anschrift versandt.
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Information fir Verbraucher zur Vereinbarung tiber die

BW Bank

Teilnahme am Onlinebanking mit PIN/TAN
(Internetbanking, Direktbrokerage, HBCIbanking)

Diese Information gilt bis auf Weiteres und steht nur in deutscher Sprache zur Verfiigung.

Ubersicht

A Allgemeine Information

B Information zur Vereinbarung tiber die Teilnahme am Onlinebanking
mit PIN/TAN

C Information Uber die Besonderheiten des Fernabsatzvertrages

A Allgemeine Information

Name und Anschrift
Baden-Wiirttembergische Bank

- BW-Bank Service-Center -

Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart

Telefon 0711 124-48601 (BW-Bank Service-Center)
Telefax 0711 124-44377 (BW-Bank Service-Center)
(E-Mail: kontakt@bw-bank.de)

Rechtsform:

Die Baden-Wiirttembergische Bank ist eine unselbststdndige Anstalt der
Landesbank Baden-Wirttemberg. Die Landesbank Baden-Wiirttemberg
ist eine Anstalt des 6ffentlichen Rechts.

Gesetzliche Vertretungsberechtigte der Baden-Wiirttember-
gischen Bank

Vorstand: Hans-Jorg Vetter, Vorsitzender, Michael Horn, stv. Vorsitzender,
Dr. Peter A. Kaemmerer, Joachim E. Schielke, Hans-Joachim Strider,
Rudolf Zipf

Hauptgeschiftstatigkeit der Baden-Wiirttembergischen Bank
Die Baden-Wirttembergische Bank betreibt alle bankiiblichen Geschafte
(insbesondere Kontofiihrung, Zahlungsverkehr, Einlagengeschaft, Wert-
papier- und Depotgeschift, Kreditgeschaft u. 4.), soweit das Gesetz tiber
die Landesbank Baden- Wiirttemberg und die Satzung der Landesbank
Baden-Wiirttemberg keine Einschrankungen vorsehen.

Zustandige Aufsichtsbehorde

Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer StraBe 108, 53117 Bonn und Lurgiallee 12,
60439 Frankfurt (Internet: http://www.bafin.de)

Eintragung im Handelsregister

Landesbank Baden-Wiirttemberg:

Amtsgericht Stuttgart: HRA 12704

Amtsgericht Mannheim: HRA 4356 und HRA 104440
Amtsgericht Mainz: HRA 40687

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE 147 800 343

Vertragssprache
MaRgebliche Sprache fiir dieses Vertragsverhaltnis und die Kommunika-
tion mit dem Kunden wahrend der Vertragslaufzeit ist Deutsch.

Rechtsordnung/Gerichtsstand

Auf den Vertragsschluss und die gesamte Geschaftsverbindung findet
vorbehaltlich der in Artikel 29 des Einfilhrungsgesetzes zum Biirgerlichen
Gesetzbuch (EGBGB) geregelten Ausnahmen deutsches Recht Anwendung.

Fir den Fall, dass Sie nach Vertragsabschluss lhren Wohnsitz oder ge-
wohnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegen oder dieser im Zeitpunkt
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der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand Stuttgart
vereinbart.

AuRergerichtliche Streitschlichtung

Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten mit der Bank besteht die
Maoglichkeit, die Schlichtungsstelle beim Bundesverband offentlicher
Banken Deutschlands (VOB) anzurufen. Das Anliegen ist schriftlich an
folgende Adresse zu richten: Bundesverband Offentlicher Banken
Deutschlands (VOB), Kundenbeschwerdestelle, Postfach 110272, 10832
Berlin. Naheres regelt die Verfahrensordnung, die auf Wunsch zur
Verfligung gestellt wird.

Bei behaupteten VerstoRen gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz,
die §§ 675c bis 676¢ des Biirgerlichen Gesetzbuches oder Artikel 248
des Einflihrungsgesetzes zum Biirgerlichen Gesetzbuch kann dariber
hinaus Beschwerde bei der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsauf-
sicht, Postfach 1253, 53002 Bonn, eingelegt werden.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Baden-Wiirttembergische Bank ist dem Sicherungssystem der Deut-
schen Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen.

B Information zur Vereinbarung iiber die Teilnahme am
Onlinebanking mit PIN/TAN

Wesentliche Leistungsmerkmale

Auf der Grundlage einer Vereinbarung mit der Baden-Wiirttembergischen
Bank Uber die Teilnahme am Onlinebanking mit PIN/TAN kann der Kunde
Konto- und Depotabfragen titigen sowie Bankgeschafte iiber das Internet
(Internetbanking, Direktbrokerage, HBClbanking) in dem vom Kreditins-
titut angebotenen Umfang abwickeln (Onlinebanking). Voraussetzung
hierfir ist, dass der Kunde ein Konto bzw. Depot bei der Baden-
Wirttembergischen Bank unterhdlt. Der Nutzungsumfang des Online-
banking kann dabei auf bestimmte Geschaftsvorfalle und auf Hochst-
betridge begrenzt werden. Der Kunde erhilt fiir die Ubermittlung von
Erklarungen oder Auftrdgen im Rahmen dieses Verfahrens als Sicherheits-
merkmal eine personliche Identifikationsnummer (PIN) sowie als Authen-
tifizierungsinstrument einen TAN-Generator zur Erzeugung von TAN.

Preise/Entgelte

Die Vereinbarung tber die Teilnahme am Onlinebanking mit PIN/TAN ist
kostenlos. Die Preise fiir einzelne Bankgeschafte im Onlinebanking er-
geben sich aus den jeweils geschlossenen Vertragen (z. B. Girovertrag,
Depotvertrag) sowie dem aktuellen ,Preis- und Leistungsverzeichnis®.
Eine Anderung von Entgelten wahrend der Laufzeit der Vereinbarung
Uber die Teilnahme am Onlinebanking mit PIN/TAN erfolgt nach MaR-
gabe von Nr. 17 der AGB der Baden-Wiirttembergischen Bank.

Weitere vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
Kosten, die nicht von der Baden-Wiirttembergischen Bank abgefiihrt oder
in Rechnung gestellt werden (z.B. fiir Telefon, Internet, Porto) hat der
Kunde selbst zu tragen.

Zusatzliche Kommunikationskosten
Dariiber hinaus geltende Telekommunikationskosten werden seitens der
Baden-Wiirttembergischen Bank nicht in Rechnung gestellt.

Leistungsvorbehalt
keiner
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Zahlung und Erfiillung des Vertrages

Zahlung der Entgelte durch den Kunden

Die gemaR aktuellem ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ anfallenden Ent-
gelte werden dem vom Kunden hierfiir angegebenen Konto belastet.
Erfiillung

Die Baden-Wirttembergische Bank erfiillt ihre Verpflichtungen aus der
Vereinbarung iiber die Teilnahme am Onlinebanking mit PIN/TAN, indem
sie dem Kunden die PIN sowie einen TANGenerator zur Erzeugung von
TAN zur Verfiigung stellt und den Kunden fiir die Nutzung des Online-
banking mit PIN/TAN frei schaltet. Sie wird des weiteren die vom Kunden
freigegebenen, mittels Onlinebanking tibermittelten Auftrage im Rahmen
des ordnungsgemaRen Arbeitsablaufes bearbeiten.

Vertragliche Kiindigungsregeln

Die Vereinbarung iiber die Teilnahme am Onlinebanking mit PIN/TAN
kann vom Kunden jederzeit, von der Bank mit einer Frist von zwei Mo-
naten, jeweils zum Monatsende, gekiindigt werden.

Im Ubrigen gelten die in Nr. 26 der AGB der Baden-Wiirttembergischen
Bank fiir den Kunden und die Baden-Wiirttembergische Bank festgeleg-
ten Kiindigungsregeln.

Mindestlaufzeit des Vertrages
keine

Sonstige Rechte und Pflichten der Baden-Wiirttembergischen Bank
und des Kunden

Die Grundregeln fir die gesamte Geschaftsverbindung zwischen der
Baden-Wiirttembergischen Bank und dem Kunden sind in den beigefiig-

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

ten ,Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Baden-Wiirttembergischen
Bank"“ beschrieben. Daneben gelten die beigefligten Bedingungen, die
Abweichungen oder Ergdnzungen zu diesen ,Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen der Baden-Wiirttembergischen Bank* enthalten.
- Bedingungen fiir das Onlinebanking -
Internetbanking, Direktbrokerage, HBClbanking mit PIN/TAN

Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Ver-
fligung.

C Informationen iiber die Besonderheiten des Fernabsatz-
vertrages

Informationen zum Zustandekommen der Vereinbarung iiber die
Teilnahme am Onlinebanking mit PIN/TAN im Fernabsatz

Der Kunde gibt gegeniiber der Baden-Wiirttembergischen Bank ein ihn
bindendes Angebot auf Abschluss der Vereinbarung liber die Teilnahme
am Onlinebanking mit PIN/TAN ab, indem er die von ihm unterzeichne-
te Vereinbarung iiber die Teilnahme am Onlinebanking mit PIN/TAN an
die Baden-Wiirttembergische Bank iibermittelt und diese ihr zugeht.
Die Vereinbarung iiber die Teilnahme am Onlinebanking mit PIN/TAN
kommt zustande, wenn die Baden-Wiirttembergische Bank die Verein-
barung nach der erforderlichen Legitimationspriifung frei schaltet.

Der Kunde kann seine Vertragserklarung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Griinden in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Frist beginnt friihestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der

Widerruf ist zu richten an

Baden-Wiirttembergische Bank

Unselbststandige Anstalt der Landesbank Baden-Wiirttemberg
Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart.

Telefax: 0711 124-44377 (BW-Bank Service-Center)
E-Mail: kontakt@bw-bank.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zuriickzugewéhren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen)
herauszugeben. Kdnnen Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zuriickgewéhren, miissen
Sie der Baden-Wiirttembergischen Bank insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu fiihren, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen
fur den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfiillen missen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen missen innerhalb von 30 Tagen
nach Absendung der Widerrufserklarung erfiillt werden. Die Frist beginnt fiir Sie mit der Absendung der Widerrufserklarung, fiir uns mit deren

Empfang.

R I

Das Widerrufsrecht des Kunden erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf lhren ausdriicklichen Wunsch vollstdndig erfiillt ist, be-

vor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeiibt haben.

lhre
Baden-Wiirttembergische Bank
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Bedingungen fir das Onlinebanking -

BW Bank

Internetbanking, Direktbrokerage, HBCIbanking mit PIN/TAN

Fassung Oktober 2009

Die Allgemeinen Geschéftsbedingungen und die besonderen Bedingungen der LBBW gelten fiir die Geschéftsverbindung des Kunden mit der
Landesbank Baden-Wiirttemberg und ihren unselbststandigen Anstalten, der Baden-Wiirttembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der
Sachsen Bank. Erkldarungen der Baden-Wiirttembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank im Rahmen der Geschaftsver-
bindung berechtigen und verpflichten ausschlieBlich die Landesbank Baden-Wiirttemberg.

1. Leistungsangebot

(1) Der Konto-/Depotinhaber sowie etwaige Bevollmachtigte am Online-
banking (im Folgenden Teilnehmer genannt) kénnen Bankgeschafte mit-
tels Internetbanking, Direktbrokerage, HBClbanking mit PIN/TAN (nach-
folgend Onlinebanking) in dem von der Bank angebotenen Umfang
abwickeln. Zudem kann der Teilnehmer Informationen der Bank mittels
Onlinebanking abrufen. Konto und Depot werden im Folgenden einheit-
lich als ,Konto" bezeichnet.

(2) Zur Nutzung des Onlinebanking gelten die mit der Bank ggf. gesondert
vereinbarten Verfligungslimite (beispielsweise pro Auftrag).

2. Voraussetzungen zur Nutzung des Onlinebanking

Der Teilnehmer benétigt fir die Abwicklung von Bankgeschaften mittels
Onlinebanking die mit der Bank vereinbarten Personalisierten Sicherheits-
merkmale und Authentifizierungsinstrumente, um sich gegeniiber der
Bank als berechtigter Teilnehmer auszuweisen (siehe Nummer 3) und
Auftrdge zu autorisieren (siehe Nummer 4).

2.1 Personalisierte Sicherheitsmerkmale sind
- die personliche Identifikationsnummer (PIN),
- einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN).

2.2 Authentifizierungsinstrument

Der Teilnehmer erhalt fur die Erzeugung der TAN einen TANGenerator.
Mit dem TAN-Generator erhdlt der Teilnehmer die ,Checkliste fiir den
ersten Zugang" mit allen Zugangsinformationen sowie Anweisungen zur
Verwendung des TAN-Generators.

3. Zugang zum Onlinebanking

Der Teilnehmer erhalt Zugang zum Onlinebanking, wenn

- er die Kontonummer und seine PIN ibermittelt hat,

- die Priifung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des
Teilnehmers ergeben hat und

- keine Sperre des Zugangs (sieche Nummern 8.1 und 9) oder des Kontos
vorliegt.

Nach erfolgreichem Zugang zum Onlinebanking kann der Teilnehmer

Informationen abrufen oder Auftrage erteilen.

4. Onlinebanking-Auftrage durch den Teilnehmer

4.1 Auftragserteilung und Autorisierung

Der Teilnehmer muss Onlinebanking-Auftrage zu deren Wirksamkeit der
Bank mittels Onlinebanking tibermitteln. Bei Vorgangen, die zusatzlich
der Eingabe einer TAN bediirfen (z. B. Uberweisungen) muss der Teil-
nehmer diese zu deren Wirksamkeit auBerdem mit dem vereinbarten
Personalisierten Sicherheitsmerkmal (TAN) autorisieren. Die Bank be-
stdtigt mittels Onlinebanking den Eingang des Auftrags. Der Teilnehmer
erhdlt Hinweise dariiber, ob der Auftrag angenommen bzw. ausgefiihrt
wurde. Der Hinweis “Auftrag angenommen” bedeutet, dass sich der Auf-
trag noch in Bearbeitung befindet. Der Hinweis “Auftrag ausgefihrt” gilt
als Bestatigung fiir den Vollzug z. B. der Buchung oder des Kauf- bzw.
Verkaufauftrags.

4.2 Widerruf von Auftragen

Die Widerrufbarkeit eines Onlinebanking-Auftrags richtet sich nach den
fiir die jeweilige Auftragsart geltenden Bedingungen (z. B. Bedingungen
fiir den Uberweisungsverkehr). Der Widerruf von Auftragen kann nur

auRerhalb des Onlinebanking erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine
Widerrufmaoglichkeit im Onlinebanking ausdriicklich vor.

5. Bearbeitung von Onlinebanking-Auftragen durch die Bank
(1) Die Bearbeitung der Onlinebanking-Auftrage erfolgt an den fiir die
Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (z. B. Uberweisung) im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis* bekannt gegebenen Geschaftstagen im Rahmen
des ordnungsgemaRen Arbeitsablaufes. Geht der Auftrag nach dem im
LPreis- und Leistungsverzeichnis* bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist)
ein oder fallt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschaftstag
gemaR ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der Auftrag als
am darauf folgenden Geschaftstag zugegangen. Uber den Zeitpunkt der
tatsdchlichen Ausfiihrung wird der Teilnehmer in den Umsatzinformatio-
nen im Onlinebanking und im Kontoauszug informiert. Der Ausfiihrungs-
zeitpunkt bei Wertpapierauftragen ist von der technischen Verfligbarkeit
des am Borsenplatz verwendeten Borsensystems abhdngig.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausfiihren, wenn folgende Ausfiihrungs-

bedingungen vorliegen:

- Der Teilnehmer hat sich mit seinem Personalisierten Sicherheitsmerkmal
autorisiert.

- Die Berechtigung des Teilnehmers fiir die jeweilige Auftragsart liegt vor.

- Das Onlinebanking-Datenformat ist eingehalten.

- Das ggf. gesondert vereinbarte Onlinebanking-Verfiigungslimit ist nicht
Uberschritten.

- Die Ausfiihrungsvoraussetzungen nach den fiir die jeweilige Auftragsart
maRgeblichen Bedingungen (z. B. ausreichende Kontodeckung gemaR
den Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr) liegen vor.

Liegen die Ausfithrungsbedingungen vor, fiihrt die Bank die Onlineban-

king-Auftrage nach MaRgabe der Bestimmungen der fiir die jeweilige

Auftragsart geltenden Bedingungen (z. B. Bedingungen fiir den Uber-

weisungsverkehr, Bedingungen fiir das Wertpapiergeschaft) aus.

(3) Liegen die Ausfithrungsbedingungen nach Absatz 2 nicht vor, wird die

Bank den Onlinebanking-Auftrag nicht ausfiihren und dem Kontoinhaber

und/oder Teilnehmer eine Information iber die Nichtausfiihrung und -

soweit moglich - Giber deren Griinde und die Mdglichkeiten, mit denen

Fehler, die zur Ablehnung gefiihrt haben, berichtigt werden kénnen, au-

Rerhalb des Onlinebanking zur Verfiigung stellen.

6. Information des Kontoinhabers iiber Onlinebanking-Verfiigungen
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich
Uiber die mittels Onlinebanking getdtigten Verfiigungen auf dem fiir Kon-
toinformationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Ver-
braucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unter-
richtung gesondert vereinbart werden.

7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

7.1 Technische Verbindung zum Onlinebanking

Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Online-
banking nur tiber die von der Bank gesondert mitgeteilten Onlinebanking-
Zugangskanale (z. B. Internetadresse) herzustellen.

7.2 Geheimhaltung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale und

sichere Aufbewahrung der Authentifizierungsinstrumente

(1) Der Teilnehmer hat

- seine Personalisierten Sicherheitsmerkmale (siehe Nummer 2.1) geheim
zu halten und nur tber die von der Bank gesondert mitgeteilten Online-
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banking-Zugangskandle an diese zu iibermitteln sowie

- sein Authentifizierungsinstrument (siche Nummer 2.2) vor dem Zugriff
anderer Personen sicher zu verwahren.

Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstruments

ist, kann in Verbindung mit dem dazugehérigen Personalisierten Sicher-

heitsmerkmal das Onlinebanking-Verfahren missbrauchlich nutzen.

(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des Personalisierten Sicher-

heitsmerkmals (PIN/TAN) sowie des Authentifizierungsinstruments (TAN-

Generator) zu beachten:

- PIN und TAN diirfen nicht elektronisch gespeichert werden.

- Bei Eingabe des Personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicherzustellen,
dass andere Personen dieses nicht ausspahen kénnen.

- PIN und TAN diirfen nicht auRerhalb der gesondert vereinbarten Inter-
netseiten eingeben werden (z. B. nicht auf Online-Handlerseiten).

- PIN und TAN diirfen nicht auRerhalb des Onlinebanking-Verfahrens wei-
tergegeben werden, also beispielsweise nicht per E-Mail.

- Die PIN darf nicht zusammen mit dem Authentifizierungsinstrument
(TAN-Generator) verwahrt werden.

7.3 Sicherheit des Kundensystems

Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise der Bank zum Onlinebanking
auf der Internetseite der Bank, insbesondere die MaRnahmen zum Schutz
der eingesetzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten.

7.4 Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten
Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem Onlinebanking-Auftrag
(z. B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfangers, Wertpapierkenn-
nummer) im Kundensystem oder liber ein anderes Gerdt des Teilnehmers
zur Bestdtigung anzeigt, ist der Teilnehmer verpflichtet, vor der Bestati-
gung die Ubereinstimmung der angezeigten Daten mit den fiir die Trans-
aktion vorgesehenen Daten zu priifen.

8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten

8.1 Sperranzeige

(1) Stellt der Teilnehmer den Verlust oder den Diebstahl des Authentifi-

zierungsinstruments, die missbrdauchliche Verwendung oder die sonstige

nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizierungsinstruments oder

seines Personalisierten Sicherheitsmerkmals fest, muss der Teilnehmer

die Bank hierliber unverziglich unterrichten (Sperranzeige). Der Teilneh-

mer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit auch iiber die gesondert

mitgeteilten Kontaktdaten aufgeben.

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverziiglich bei

der Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt

- den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kenntnis
seines Personalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder

- das Authentifizierungsinstrument oder das Personalisierte Sicherheits-
merkmal verwendet, muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung iiber nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgefiihr-
te Auftrage

Der Kontoinhaber hat die Bank unverziiglich nach Feststellung eines nicht
autorisierten oder fehlerhaft ausgefithrten Auftrags hieriiber zu unter-
richten.

9. Nutzungssperre

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers

Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall
der Sperranzeige nach Nummer 8.1, den Onlinebanking-Zugang oder sein
Authentifizierungsinstrument.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank

(1) Die Bank darf den Onlinebanking-Zugang fiir einen Teilnehmer sperren,

wenn

- sie berechtigt ist, den Onlinebanking-Vertrag aus wichtigem Grund zu
kiindigen,

- sachliche Griinde im Zusammenhang mit der Sicherheit der PIN oder
der TAN oder des Authentifizierungsinstruments dies rechtfertigen oder

- der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betriigerischen Ver-
wendung des Authentifizierungsinstruments besteht.

(2) Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfiir

maRgeblichen Griinde mdglichst vor, spétestens jedoch unverziiglich nach

der Sperre unterrichten.

9.3 Aufhebung der Sperre

Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die PIN bzw. den TAN-Generator
austauschen, wenn die Griinde fiir die Sperre nicht mehr gegeben sind.
Hieriliber unterrichtet sie den Konto-/Depotinhaber und/oder Teilnehmer.

9.4 Automatische Sperre

(1) Wird dreimal hintereinander eine falsche PIN eingegeben, so sperrt
die Bank automatisch den Zugang zum Onlinebanking fiir das Konto. Die
Sperre kann durch Eingabe der richtigen PIN und einer giiltigen TAN auf-
gehoben werden.

(2) Wird dreimal hintereinander eine falsche TAN eingegeben, so wird der
Onlinebanking-Zugang des betroffenen Teilnehmers gesperrt. In diesem
Falle sollte sich der Teilnehmer mit der Bank in Verbindung setzen.

10. Haftung

10.1 Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Onlinebanking-
Verfiigung und einer nicht oder fehlerhaft ausgefiithrten Onlineban-
king-Verfiigung

Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Onlinebanking-Verfi-
gung und einer nicht oder fehlerhaft ausgefiihrten Onlinebanking-Ver-
fligung richtet sich nach den fir die jeweilige Auftragsart vereinbarten
Bedingungen (z. B. Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr, Bedin-
gungen flir das Wertpapiergeschaft).

10.2 Haftung des Kontoinhabers bei missbrauchlicher Nutzung seines
Authentifizierungsinstruments

10.2.1 Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Zahlungs-
vorgange vor der Sperranzeige

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgénge vor der Sperranzeige auf
der Nutzung eines verloren gegangenen, gestohlenen oder sonst ab-
handen gekommenen Authentifizierungsinstruments, haftet der Konto-
inhaber fiir den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem
Betrag von 150 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den Teilnehmer
an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigem Abhandenkommen des Au-
thentifizierungsinstruments ein Verschulden trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvor-
gangen aufgrund einer missbrauchlichen Verwendung eines Authentifi-
zierungsinstruments, ohne dass dieses verloren gegangen, gestohlen
worden oder sonst abhanden gekommen ist, haftet der Kontoinhaber fiir
den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von
150 Euro, wenn der Teilnehmer seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung
der Personalisierten Sicherheitsmerkmale schuldhaft verletzt hat.

(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er fiir Schaden aufgrund
von nicht autorisierten Zahlungsvorgangen lber die Haftungsgrenze von
150 Euro nach Absatz 1 und 2 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrldssig
oder vorsatzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen
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Bedingungen gehandelt hat.

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Ab-

satzen 1, 2 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach

Nummer 8.1 nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Mdglichkeit

zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden

dadurch eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvor-

gdngen und hat der Teilnehmer seineSorgfaltspflichten nach diesen Be-

dingungen vorsatzlich oder grob fahrldssig verletzt oder in betriigerischer

Absicht gehandelt, tragt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen

Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlassigkeit des Teilnehmers kann

insbesondere dann vorliegen, wenn er

- den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder die
missbrduchliche Nutzung des Authentifizierungsinstruments oder des
Personali sierten Sicherheitsmerkmals der Bank nicht unverziiglich an-
zeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (siehe Nummer 8.1),

- das Personalisierte Sicherheitsmerkmal im Kundensystem gespeichert
hat (siehe Nummer 7.2),

- das Personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person mitgeteilt
hat und der Missbrauch dadurch verursacht wurde (sieche Nummer 7.2),

- das Personalisierte Sicherheitsmerkmal erkennbar auRerhalb der ge-
sondert vereinbarten Internetseiten eingegeben hat (siehe Nummer 7.2),

- das Personalisierte Sicherheitsmerkmal auRerhalb des Onlinebanking--
Verfahrens, beispielsweise per E-Mail, weitergegeben hat (siehe Nummer,
7.2),

- das Personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Authentifizierungs-
instrument vermerkt oder zusammen mit diesem verwahrt hat (siehe
Nummer 7.2).

(6) Die Haftung fiir Schaden, die innerhalb des Zeitraums, fiir den der

Verfligungsrahmen gilt, verursacht werden, beschrénkt sich jeweils auf

den vereinbarten Verfiigungsrahmen.

10.2.2 Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor
der Sperranzeige

Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige
auf der Nutzung eines verloren gegangenen oder gestohlenen Authenti-
fizierungsinstruments oder auf der sonstigen missbrauchlichen Nutzung
des Personalisierten Sicherheitsmerkmals oder des Authentifizierungs-
instruments und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften
der Kontoinhaber und die Bank nach den gesetzlichen Grundsatzen des
Mitverschuldens.

10.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige

Sobald die Bank eine Sperranzeige des Teilnehmers erhalten hat, Uber-
nimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Onlinebanking-Verfiigungen
entstehenden Schdden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betriige-
rischer Absicht gehandelt hat.

10.2.4 Haftungsausschluss

Haftungsanspriiche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
griindenden Umstéande auf einem ungewéhnlichen und unvorhersehbaren
Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis
beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der
gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hdtten vermieden werden konnen.

11. Bereitstellung von Informationen

(1) Alle dem Teilnehmer Gibermittelten Kursdaten und Bérseninformationen
werden von Dritten bereitgestellt und von der Bank nicht auf Ihre Richtig-
keit tiberprift. Die Bank haftet daher nicht fiir die Richtigkeit, Vollstandig-
keit und Aktualitdt der Daten.

(2) Die zur Verfligung gestellten Informationen sind nur fiir den Teilneh-
mer bestimmt. Jede weiter gehende Verwendung, insbesondere die Spei-
cherung in Datenbanken, Veréffentlichung, Vervielfdltigung und jede
Form der gewerblichen Nutzung sowie Weitergabe an Dritte ist nicht
zulassig.

12. Speicherung Teilnehmerdaten
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften werden die Teilnehmerdaten von der
Bank gespeichert.

13. AuBergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemdglichkeit
Fiir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Konto-/
Depotinhaber an die im ,Preis- und Leistungsverzeichnis* naher bezeich-
neten Streitschlichtungsund Beschwerdestellen wenden.
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Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die besonderen Bedingungen der LBBW gelten fiir die Geschaftsverbindung des Kunden mit der Lan-
desbank Baden-Wiirttemberg und ihren unselbststindigen Anstalten, der Baden-Wiirttembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank sowie der
Sachsen Bank. Erkldrungen der Baden-Wiirttembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank im Rahmen der Geschaftsver-
bindung berechtigen und verpflichten ausschlieRlich die Landesbank Baden-Wiirttemberg.

Allgemeines
Nr. 1 - Grundlagen der Geschéaftsbeziehung

(1)  Geschéftsbeziehung als Vertrauensverhdltnis
Die Geschiftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Bank ist
durch die Besonderheiten des Bankgeschafts und ein besonderes
Vertrauensverhaltnis gepragt. Der Kunde kann sich darauf verlassen,
dass die Bank seine Auftrdge mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns ausfiihrt und das Bankgeheimnis wahrt.

(2) Allgemeine und besondere Geschaftsbedingungen
Fur die Geschéftsbeziehung gelten ergénzend zu den einzelvertrag-
lichen Vereinbarungen diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen
(AGB). Firr einzelne Geschaftszweige gelten erganzend oder ab-
weichend besondere Bedingungen, z. B. fiir die Bereiche des Zah-
lungsverkehrs, des Sparverkehrs und der Wertpapiergeschafte;
diese werden beim Vertragsabschluss (etwa bei der Kontoerdffnung)
oder bei der Erteilung von Auftragen mit dem Kunden vereinbart.

Nr. 2 - Anderungen der Geschiftsbhedingungen

(1) Angebot der Bank
Anderungen der Allgemeinen Geschiftsbedingungen oder der be-
sonderen Bedingungen oder die Einfiihrung zusatzlicher Bedingun-
gen werden dem Kunden spatestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in der jeweils
gesetzlich zugelassenen Form angeboten.

(2)  Zustimmung zu Anderungen
Die Zustimmung des Kunden zum Angebot der Bank gilt als erteilt,
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Anderungen angezeigt hat. Auf diese
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot be-
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sonders hinweisen. Die Bank wird dann die gednderte Fassung der
Allgemeinen Geschéftsbedingungen, die gednderten besonderen
Bedingungen bzw. die zusatzlich eingefiihrten Bedingungen der
weiteren Geschaftsbeziehung zugrunde legen.

(3) Sonderkiindigungsrecht bei Anderungen von Bedingungen zu Zah-
lungsdiensten
Werden dem Kunden Anderungen von Bedingungen zu Zahlungs-
diensten (z. B. Uberweisungsbedingungen) angeboten, kann er den
von den Anderungen betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der An-
derungen auch fristlos und kostenfrei kiindigen. Auf dieses Kiindi-
gungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hin-
weisen.

(4) Abweichende Vereinbarungen
Das Anderungsverfahren gemiR Absatz 1 und Absatz 2 findet kei-
ne Anwendung, soweit abweichende Vereinbarungen getroffen sind.
Satz 1 gilt nicht fiir Anderungen von Bedingungen zu Zahlungs-
diensten.

Nr. 3 - Bankauskiinfte

(1) Inhalt von Bankauskiinften
Bankauskiinfte sind allgemein gehaltene Feststellungen und Be-
merkungen Uber die wirtschaftlichen Verhdltnisse von Kunden,
deren Kreditwirdigkeit und Zahlungsfahigkeit. BetragsmaRige An-
gaben iiber Kontostande, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der
Bank anvertraute Vermdgenswerte sowie Kreditinanspruchnahmen
werden nicht gemacht.

(2) Voraussetzungen fir die Auskunftserteilung

Die Bank darf Bankauskiinfte tiber juristische Personen und im
Handelsregister eingetragene Kaufleute erteilen, sofern sich die
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Anfrage auf deren geschaftliche Tatigkeit bezieht und der Bank
keine anders lautende Weisung des Kunden vorliegt. In allen ande-
ren Féllen darf die Bank Bankauskiinfte nur erteilen, wenn der Kun-
de dem allgemein oder im Einzelfall ausdriicklich zugestimmt hat.

Bankauskiinfte erhalten nur eigene Kunden sowie andere Kredit-
institute fiir deren eigene Zwecke und die ihrer Kunden; sie werden
nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der
gewiinschten Auskunft glaubhaft darlegt.

Schriftliche Bestatigung

Bei miindlichen Auskiinften tber Kreditwiirdigkeit und Zahlungs-
fahigkeit behdlt sich die Bank eine unverziigliche schriftliche Be-
statigung vor, deren Inhalt von diesem Zeitpunkt an maRgeblich ist.

Nr. 4 - Vertretungs- und Verfiigungsbefugnisse

M

Bekanntgabe

Der Bank bekannt gegebene Vertretungs- oder Verfiigungsbefug-
nisse gelten, bis ihr eine Mitteilung iiber das Erléschen oder eine
Anderung schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschaftsbeziehung
der elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. On-
linebanking), auf diesem Wege zugeht, es sei denn, diese Umstan-
de sind der Bank bekannt oder infolge Fahrlassigkeit nicht bekannt.
Dies gilt auch, wenn die Befugnisse in einem 6ffentlichen Register
eingetragen sind und eine Anderung verdffentlicht ist.

Mangel in der Geschaftsfahigkeit des Vertreters

Der Kunde tragt den Schaden, der daraus entstehen sollte, dass die
Bank von einem eintretenden Mangel in der Geschaftsfahigkeit
seines Vertreters unverschuldet keine Kenntnis erlangt.

Nr. 5 - Legitimationsurkunden

)

Erbnachweise

Nach dem Tode des Kunden kann die Bank zur Kldrung der rechts
geschéftlichen Berechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines
Testamentsvollstreckerzeugnisses oder dhnlicher gerichtlicher
Zeugnisse verlangen; fremdsprachige Urkunden sind auf Verlangen
der Bank mit deutscher Ubersetzung vorzulegen. Die Bank kann
auf die Vorlegung eines Erbscheins oder eines Testamentsvollstre-
ckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine
beglaubigte Abschrift vom Testament oder Erbvertrag des Kunden
sowie der Niederschrift Giber die zugehérige Eréffnungsverhandlung
vorgelegt wird.

Leistungsbefugnis der Bank

Die Bank ist berechtigt, auch die in Urkunden nach Absatz 1 Satz 2
als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichneten Personen als
Berechtigte anzusehen, insbesondere sie verfiigen zu lassen und
mit befreiender Wirkung an sie zu leisten. Dies gilt nicht, wenn der
Bank die Unrichtigkeit oder Unwirksamkeit dieser Urkunden bekannt
oder infolge Fahrlassigkeit nicht bekannt geworden ist.

Sonstige auslandische Urkunden

Werden der Bank ausldndische Urkunden als Ausweis der Person
oder zum Nachweis einer Berechtigung vorgelegt, so wird sie prii-
fen, ob die Urkunden zum Nachweis geeignet sind. Sie haftet jedoch
fiir deren Eignung, Wirksamkeit und Vollstandigkeit sowie fiir deren
richtige Ubersetzung und Auslegung nur bei Fahrlassigkeit oder
wenn die Urkunde insgesamt gefdlscht ist. Im vorstehenden Rahmen
kann die Bank die in den Urkunden als Berechtigte bezeichneten
Personen als berechtigt ansehen, insbesondere sie verfiigen lassen
und mit befreiender Wirkung an sie leisten.
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Nr. 6 - Rechtswabhl, Gerichtsstand, Erfiillungsort

M

Deutsches Recht

Auf die Geschéftsbeziehung findet deutsches Recht Anwendung,
sofern dem nicht zwingende gesetzliche Regelungen entgegen-
stehen.

Erfillungsort Erfiilllungsort fir die Bank und den Kunden ist der Sitz
der Bank.

Gerichtsstand

Ist der Kunde ein Kaufmann, eine juristische Person des 6ffentlichen
Rechts oder ein offentlich-rechtliches Sondervermdgen, kann die
Bank an ihrem allgemeinen Gerichtsstand klagen und nur an diesem
Gerichtsstand verklagt werden.

Kontokorrentkonten und andere Geschafte

Nr. 7 - Kontokorrent, Rechnungsabschluss

M

Kontokorrent

Die Bank fiihrt ein Konto zur Abwicklung des laufenden Geschafts-
und Zahlungsverkehrs (Girokonto) als Kontokorrent im Sinne des
§ 355 des Handelsgesetzbuches (Konto in laufender Rechnung).

Rechnungsabschluss

Soweit nichts anderes vereinbart ist, erteilt die Bank jeweils zum
Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss. Bei Vor
liegen eines berechtigten Interesses einer der Vertragsparteien wird
der Rechnungsabschluss auch zu sonstigen Terminen erteilt. (3)
Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss Einwendungen
gegen Rechnungsabschliisse missen der Bank schriftlich oder, wenn
im Rahmen der Geschaftsbeziehung der elektronische Kommuni-
kationsweg vereinbart wurde (z. B. Onlinebanking), auf diesem Weg
zugehen. Unbeschadet der Verpflichtung, Einwendungen gegen
Rechnungsabschliisse unverziiglich zu erheben (Nr. 20 Absatz 1
Buchst. g), gelten diese als genehmigt, wenn ihnen nicht vor Ablauf
von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses wider-
sprochen wird. Zur Wahrung der Frist geniigt die rechtzeitige Ab-
sendung. Die Bank wird den Kunden bei Erteilung des Rechnungs-
abschlusses auf diese Folgen besonders hinweisen. Stellt sich
nachtraglich die Unrichtigkeit heraus, so konnen sowohl der Kunde
als auch die Bank eine Richtigstellung aufgrund gesetzlicher An-
spriiche verlangen.

Nr. 8 - Korrektur fehlerhafter Gutschriften

M

Stornobuchung vor Rechnungsabschluss

Gutschriften, die ohne einen verpflichtenden Auftrag gebucht wer-
den (z. B. wegen Irrtums, Schreibfehlers), darf die Bank bis zum
ndchsten Rechnungsabschluss durch einfache Buchung riickgangig
machen (Stornobuchung), soweit ihr ein Riickforderungsanspruch
gegen den Kunden zusteht.

Korrekturbuchung nach Rechnungsabschluss

Den Riickforderungsanspruch nach Absatz 1 kann die Bank auch
noch nach Rechnungsabschluss durch Korrekturbuchung geltend
machen, wenn sie die fehlerhafte Gutschrift nicht mehr rechtzeitig
vor diesem Zeitpunkt festgestellt hat. Bei Widerspruch des Kunden
wird die Bank die Korrekturbuchung riickgangig und ihren Anspruch
anderweitig geltend machen.

Kennzeichnung

Storno- und Korrekturbuchungen werden im Kontoauszug gekenn-
zeichnet.
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Nr. 9 - Gutschrift und Einlésung von Einzugspapieren

(1) Gutschriften ,Eingang vorbehalten*

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks, Lastschriften oder
anderen Einzugspapieren schon vor ihrer Einldsung gut, so ge-
schieht dies unter dem Vorbehalt der Einl6sung und des Einganges
des Gegenwertes (E.v.-Gutschrift). Das gilt auch dann, wenn die
Schecks, Lastschriften oder anderen Einzugspapiere bei der Bank
selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht ein-
gelost oder geht der Bank der Gegenwert aus einem Einzugspapier
nicht zu, so macht sie die Gutschrift gemaR Nr. 23 Absatz 2 dieser
AGB riickgangig, und zwar auch nach einem zwischenzeitlich er
folgten Rechnungsabschluss.

(2) Einldsung

Einzugsermdchtigungs- und Abbuchungsauftragslastschriften,
Schecks und andere Einzugspapiere sind erst eingeldst, wenn die
Belastungsbuchung nicht bis zum Ablauf des iibernachsten Bank-
arbeitstagesl riickgdngig gemacht wird. Sie sind auch eingeldst,
wenn die Bank ihren Einlésungswillen schon vorher Dritten gegen
Uber erkennbar bekundet hat (z. B. durch Bezahltmeldung). Fir
Lastschriften aus anderen Verfahren gelten die Einlosungsregeln
in den hierfiir vereinbarten besonderen Bedingungen. Uber die
Abrechnungsstelle der Deutschen Bundesbank eingezogene
Schecks sind eingeldst, wenn sie nach deren Geschaftsbedingungen
nicht mehr zuriickgegeben werden kénnen. Barschecks sind mit
Zahlung an den Scheckvorleger eingeldst.

Nr. 10 - Auftragsbestatigung vor Ausfiihrung

Bei telefonischen oder auf anderen technischen Wegen erteilten sowie
bei nicht unterschriebenen Auftragen behalt sich die Bank die unverziig-
liche Einholung einer Bestatigung vor Auftragsausfiihrung vor.

Nr. 11 - Aufrechnung und Verrechnung

(1) Aufrechnung durch den Kunden
Der Kunde darf Forderungen gegen die Bank nur insoweit aufrech-
nen, als seine Forderungen unbestritten oder rechtskriftig fest
gestellt sind.

(2) Verrechnung durch die Bank
Die Bank darf bestimmen, auf welche von mehreren filligen Forde-
rungen Zahlungseingédnge, die zur Begleichung samtlicher Forde-
rungen nicht ausreichen, zu verrechnen sind. Dies gilt nicht, soweit
der Kunde anderes bestimmt hat oder eine andere Verrechnung
gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

Nr. 12 - Konten in ausldandischer Wahrung

Konten in auslandischer Wahrung dienen ausschlieBlich zur bargeldlosen
Abwicklung von Zahlungen an den Kunden und von
Verfiigungen des Kunden in ausldandischer Wéahrung.

Nr. 13 - Leistungsbefreiung bei Geschaften in auslandischer Wahrung

Die Verpflichtung der Bank zur Ausfiihrung einer Verfiigung zulasten
eines Guthabens in ausldndischer Wahrung oder zur Erfiillung einer Ver-
bindlichkeit in auslandischer Wahrung ist in dem Umfang und solange
ausgesetzt, wie die Bank in der Wahrung, auf die das Guthaben oder die
Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter MaRnahmen oder Er-
eignisse im Lande dieser Wahrung nicht oder nur eingeschrankt verfigen
kann. In dem Umfang und solange diese MaRnahmen oder Ereignisse
andauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfiillung an einem anderen
Ort auBerhalb des Landes der Wahrung, in einer anderen Wéahrung (auch
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nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Ver-
pflichtung der Bank zur Ausfiihrung einer Verfiigung zulasten eines
Guthabens in ausldandischer Wahrung ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn
die Bank diese vollstdndig im eigenen Haus ausfiihren kann. Das Recht
des Kunden und der Bank, fallige gegenseitige Forderungen in derselben
Wahrung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Re-
gelungen unberiihrt.

Nr. 14 - Geldeingang in auslandischer Wahrung

Geldbetrage in ausldndischer Wahrung darf die Bank mangels ausdriick-
licher gegenteiliger Weisung des Kunden in Euro gutschreiben, sofern
sie nicht fiir den Kunden ein Konto in der betreffenden Wahrung fiihrt.

Nr. 15 - Wechselkurs

Die Bestimmung des Wechselkurses bei Geschdften in ausldndischer
Wahrung ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Bei Zah-
lungsdiensten gilt erganzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Nr. 16 - Einlagengeschaft

Mangels abweichender Vereinbarungen sind Einlagen ohne Kiindigung
fallig (taglich féllige Gelder). Taglich féllige Gelder werden mit dem je-
weiligen Zinssatz, den die Bank fiir Einlagen dieser Art zahlt, verzinst;
dieser Zinssatz wird durch Aushang bekannt gemacht. Fiir die Zinsbe-
rechnung bei Einlagen wird jeder Monat zu 30 Tagen gerechnet.

Entgelte und Auslagen
Nr. 17 - Zinsen und Entgelte

(1) Zinsen und Entgelte im Geschéftsverkehr mit Verbrauchern

Die Hohe der Zinsen und Entgelte fiir die im Geschaftsverkehr mit
Verbrauchern uiblichen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem
Preisaushang und ergdanzend aus dem Preis- und Leistungsverzeich-
nis. Wenn ein Verbraucher einen dort aufgefiihrten Kredit oder eine
dort aufgefiihrte Leistung in Anspruch nimmt und dabei keine ab-
weichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem
Zeitpunkt im Preisaushang oder Preis- und Leistungsverzeichnis
angegebenen Zinsen und Entgelte.

(2) Zinsen und Entgelte auRerhalb des Geschaftsverkehrs mit Verbrau-
chern
AuRerhalb des Geschaftsverkehrs mit Verbrauchern bestimmen sich
die Zinsen und Entgelte fiir in Anspruch genommene Kredite und
Leistungen nach der getroffenen Vereinbarung, erganzend nach
dem Preis- und Leistungsverzeichnis in der zum Zeitpunkt der In-
anspruchnahme geltenden Fassung.

(3) Entgelte fiir sonstige Leistungen

Fiir Leistungen, die nicht Gegenstand einer Vereinbarung oder im
Preisaushang bzw. im Preis- und Leistungsverzeichnis aufgefihrt
sind und die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaRlichem
Interesse erbracht werden und die, nach den Umstanden zu urteilen,
nur gegen eine Vergiitung zu erwarten sind, kann die Bank ein nach
MaRgabe der gesetzlichen Bestimmungen angemessenes Entgelt
verlangen.

(4) Nicht entgeltpflichtige Tatigkeiten
Fiir Tatigkeiten, zu deren Erbringung die Bank bereits gesetzlich
oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder
die sie im eigenen Interesse erbringt, wird die Bank kein Entgelt
berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zuldssig und wird nach
MaRgabe der gesetzlichen Regelungen erhoben.
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(5) Anderungen von Zinsen, Kiindigungsrecht des Kunden bei Erhéhung
Die Anderung der Zinsen bei Krediten mit einem verinderlichen
Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit
dem Kunden. Die Bank wird dem Kunden Anderungen von Zinsen
mitteilen. Bei einer Erhohung kann der Kunde, sofern nichts ande-
res vereinbart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung inner-  (2)
halb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Anderung mit
sofortiger Wirkung kiindigen. Kiindigt der Kunde, so werden die
erhdhten Zinsen fiir die gekiindigte Kreditvereinbarung nicht zu-
grunde gelegt. Eine Kiindigung des Kunden gilt als nicht erfolgt,
wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen zweier Wochen nach
Wirksamwerden der Kiindigung zuriickzahlt.

(6) Anderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch
genommenen Leistungen (3)
Anderungen von Entgelten fiir solche Leistungen, die vom Kunden
im Rahmen der Geschaftsverbindung typischerweise dauerhaft in
Anspruch genommen werden (z. B. Depotfiihrung), werden dem
Kunden spatestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit
der Bank im Rahmen der Geschdftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Onlinebanking), konnen
die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die

Schaden nicht ausschlieRlich von der Bank verursacht oder ver-
schuldet, so richtet sich die Verpflichtung zum Schadensersatz nach
den Grundsatzen des Mitverschuldens, § 254 Birgerliches Gesetz-
buch.

Haftung fiir Dritte

Die Bank darf Auftrdge bei Fehlen einer gegenteiligen Weisung ganz
oder teilweise auf Dritte zur selbststandigen Erledigung uibertragen,
soweit dies unter Berlicksichtigung der Art des Auftrages und der
Interessen von Bank und Kunde erforderlich erscheint. In diesen
Féllen beschranken sich die Verpflichtung und Haftung der Bank
auf die Weiterleitung des Auftrags einschlieRlich sorgfaltiger Aus-
wahl und Unterweisung des Dritten.

Haftung bei hoherer Gewalt

Die Bank haftet nicht fiir Schaden, die durch Stérung ihres Betriebs
(z. B. Bombendrohung, Bankiiberfall), insbesondere infolge von
hoherer Gewalt (z. B. von Kriegs- und Naturereignissen) sowie in-
folge von sonstigen, von ihr nicht zu vertretenden Vorkommnissen
(z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstérung) verursacht sind oder
die durch Verfiigungen von hoher Hand des In- und Auslands ein-
treten.

Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung  Nr. 20 - Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden

nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Anderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird (1)
ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem
Kunden Anderungen angeboten, kann er den von den Anderungen
betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Anderungen auch fristlos und kostenfrei kiindigen.
Auf dieses Kiindigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot  a)
besonders hinweisen. Kiindigt der Kunde, wird das gednderte Ent-
gelt fiir die gekiindigte Geschéftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensvertragen
Bei Verbraucherdarlehensvertrdgen richten sich die Zinsen und Ent-
gelte nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen sowie er-
ganzend nach den gesetzlichen Vorschriften.

(8) Besonderheiten bei Zahlungsdienstevertrdgen mit Verbrauchern
Bei Zahlungsdienstevertrdgen mit Verbrauchern richten sich die
Entgelte nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und
besonderen Bedingungen. Soweit dort keine Regelung getroffen
ist, gelten die Absatze 1 und 4 sowie - fiir die Anderung jeglicher
Entgelte bei Zahlungsdiensterahmenvertrdgen (z. B. Girovertrag) -
Absatz 6.

Nr. 18 - Auslagen

Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Auslagen in Rechnung zu stellen,

die anfallen, wenn die Bank in seinem Auftrag oder seinem mutmaRlichen
Interesse tdtig wird (insbesondere fiir Ferngesprache, Porti) oder wenn  b)
Sicherheiten bestellt, verwaltet, freigegeben oder verwertet werden (ins-
besondere Notarkosten, Lagergelder, Kosten der Bewachung von Siche-
rungsgut).

Pflichten und Haftung von Bank und Kunde

Nr. 19 - Haftung der Bank o)
(1) Haftung fiir Verschulden
Die Bank haftet fiir eigenes Verschulden sowie das Verschulden von
Personen, derer sie sich zur Erfiillung ihrer Verpflichtung gegeniiber
dem Kunden bedient, soweit sich nicht aus den folgenden Absatzen,
den besonderen Bedingungen oder aus einzelvertraglichen Rege-  d)
lungen etwas Abweichendes ergibt. Haftet die Bank und ist ein

Seite 4/7

Grundsatz

Die Bank fuhrt die Auftrage des Kunden mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns aus. Fiir den Kunden bestehen seinerseits
besondere Mitwirkungs- und sonstige Sorgfaltspflichten, insbeson-
dere folgende Pflichten:

Mitteilung wesentlicher Angaben und Anderungen

Der Bank sind unverziiglich schriftlich oder, wenn im Rahmen der
Geschaftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg verein-
bart wurde (z. B. Onlinebanking), auf diesem Wege alle fiir die
Geschiftsbeziehung wesentlichen Tatsachen anzuzeigen, insbeson-
dere Anderungen des Namens, der Anschrift, des Personenstandes,
der Verfligungs- oder Verpflichtungsfahigkeit des Kunden (z. B.
EheschlieRung, Eingehung einer Lebenspartnerschaft, Anderung
des Giiterstandes) oder der fiir ihn zeichnungsberechtigten Perso-
nen (z. B. nachtrdglich eingetretene Geschéftsunfdhigkeit eines
Vertreters oder Bevollmachtigten) sowie Anderungen des wirtschaft-
lich Berechtigten oder der der Bank bekannt gegebenen Vertretungs-
oder Verfiigungsbefugnisse (z. B. Vollmachten, Prokura). Die An-
zeigepflicht besteht auch dann, wenn die Tatsachen in 6ffentlichen
Registern eingetragen und veréffentlicht werden. Die Namen der
fiir den Kunden vertretungs- oder verfiigungsbhefugten Personen
sind der Bank mit eigenhandigen Unterschriftsproben auf den Vor-
drucken der Bank bekannt zu geben. Dariiber hinaus kénnen sich
weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus
dem Geldwdaschegesetz ergeben.

Eindeutige Angaben bei Auftrdgen und Weisungen

Auftrdge und Weisungen jeder Art miissen den Inhalt des Geschéfts
zweifelsfrei erkennen lassen. Abanderungen und Bestdtigungen
missen als solche gekennzeichnet sein. Bei Zahlungsauftragen hat
der Kunde insbesondere auf richtige, vollstandige, unmissverstand-
liche und leserliche Angaben, vor allem der Kontonummer und
Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3 zu achten.

Sorgfalt bei besonderer Auftragsiibermittlung

Bei telefonischen oder auf anderen technischen Wegen erteilten
Auftrdgen oder Weisungen hat der Kunde dafiir zu sorgen, dass
sich keine Ubermittlungsfehler, Missverstandnisse, Missbriuche
und Irrtiimer ergeben.

Verwendung von Vordrucken

Fiir bestimmte Geschifte, insbesondere im Scheck- und Lastschrifts-
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verkehr, bei Barabhebungen, Uberweisungen, sind die von der Bank
zugelassenen Vordrucke zu verwenden.

e) Ausdriicklicher Hinweis bei besonderer Weisung
Besondere Weisungen fiir die Ausfiihrung von Auftrdgen hat der  (3)
Kunde der Bank gesondert mitzuteilen, bei formularmaRig erteilten
Auftragen auRerhalb des Formulars. Dies gilt insbesondere, wenn
Zahlungen auf bestimmte Forderungen der Bank verrechnet werden
sollen.

f)  Hinweis auf Fristen und Termine
Der Kunde hat entsprechend Buchst. e) besonders darauf hinzu-
weisen, wenn Auftrdge innerhalb bestimmter Fristen oder zu be-
stimmten Terminen ausgefiihrt sein sollen oder wenn bei nicht  (4)
ordnungsgemdRer, insbesondere nicht fristgemédRer Ausfiihrung
von Auftragen auRergewohnliche Schaden drohen. Auf die beson-
dere Hinweispflicht bei knappen Scheckvorlegungsfristen nach Nr.
24 wird verwiesen.

g) Unverziigliche Reklamation
Einwendungen gegen Rechnungsabschliisse, Lastschriften, Konto-  (5)
ausziige, Wertpapieraufstellungen oder sonstige Mitteilungen der
Bank sowie Einwendungen gegen die OrdnungsméaRigkeit von der
Bank gelieferter Wertpapiere oder sonstiger Werte miissen unver-
zliglich erhoben werden. Falls Rechnungsabschliisse oder Depot-
aufstellungen dem Kunden nicht zugehen, muss er die Bank unver-
ziiglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch
beim Ausbleiben anderer Anzeigen, Mitteilungen oder Sendungen,
deren Eingang der Kunde erwarten oder mit deren Eingang er rech-
nen muss.

h)  Kontrolle von Bestadtigungen der Bank
Soweit Bestdtigungen der Bank von Auftragen oder Weisungen des
Kunden abweichen, hat er dies unverziiglich zu beanstanden.

und fiir Anspriiche des Kunden aus nachrangigem Haftkapital
(z. B. nachrangig haftende Inhaberschuldverschreibung).

Gesicherte Anspriiche

Das Pfandrecht sichert alle bestehenden und kiinftigen, auch be-
dingten oder befristeten, auch gesetzlichen Anspriiche der Bank
gegen den Kunden, die sie im Zusammenhang mit der Geschéfts-
verbindung erwirbt. Anspriiche gegen Kunden aus von diesen fiir
Dritte iilbernommenen Biirgschaften werden erst ab deren Falligkeit
gesichert.

Geltendmachung des Pfandrechts

Die Bank darf die dem AGB-Pfandrecht unterliegenden Werte nur
bei einem berechtigten Sicherungsinteresse zurtickhalten. Ein sol-
ches besteht insbesondere unter den Voraussetzungen des Nach-
sicherungsrechts gemaR Nr. 22.

Verwertung

Die Bank ist zur Verwertung dieser Werte berechtigt, wenn der
Kunde seinen Verbindlichkeiten bei Félligkeit und trotz Mahnung
mit angemessener Nachfrist und einer Androhung der Verwertung
entsprechend § 1234 Absatz 1 Biirgerliches Gesetzbuch nicht nach
kommt. Unter mehreren Sicherheiten hat die Bank die Wahl. Bei der
Auswahl und Verwertung wird die Bank auf die berechtigten Be-
lange des Kunden Riicksicht nehmen. Die Bank hat das Recht, Ver-
wertungserlose, die nicht zur Befriedigung samtlicher Forderungen
ausreichen, nach ihrem billigen Ermessen zu verrechnen. Die Bank
wird dem Kunden erteilte Gutschriften tiber Verwertungserlose so
gestalten, dass sie als Rechnungen im Sinne des Umsatzsteuerrechts
anzusehen sind.

(2) Haftung bei Pflichtverletzungen Nr. 22 - Nachsicherung und Freigabe

Schaden und Nachteile aus einer schuldhaften Verletzung von Mit-
wirkungs- und sonstigen Sorgfaltspflichten gehen zu Lasten des (1)
Kunden. Bei schuldhafter Mitverursachung des Schadens durch die

Bank richtet sich die Haftung nach den Grundsdtzen des Mitver-
schuldens, § 254 Biirgerliches Gesetzbuch.

AGB-Pfandrecht, Nachsicherung, Sicherheitenfreigabe
Nr. 21 - Pfandrecht, Sicherungsabtretung

(1)  Umfang

Der Kunde rdumt hiermit der Bank ein Pfandrecht ein an Werten
jeder Art, die im bankmaRigen Geschaftsverkehr durch den Kunden
oder durch Dritte fiir seine Rechnung in ihren Besitz oder ihre sons-
tige Verfiigungsmacht gelangen. Zu den erfassten Werten zihlen
samtliche Sachen und Rechte jeder Art (Beispiele: Waren, Devisen,
Wertpapiere einschlieBlich der Zins-, Renten- und Gewinnanteil-  (2)
scheine, Sammeldepotanteile, Bezugsrechte, Schecks, Wechsel,
Konnossemente, Lager- und Ladescheine). Erfasst werden auch An-
spriiche des Kunden gegen die Bank (z. B. aus Guthaben). Forde-
rungen des Kunden gegen Dritte sind an die Bank abgetreten, wenn
liber die Forderungen ausgestellte Urkunden im bankmaRigen Ge-
schaftsverkehr in die Verfligungsmacht der Bank gelangen.

(2) Ausnahmen
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der ausdriicklichen Zweck-
bestimmung fiir eine bestimmte Verwendung in die Verfiigungs-

Nachsicherungsrecht

Die Bank kann vom Kunden die Bestellung oder Verstarkung von
Sicherheiten fiir seine Verbindlichkeiten verlangen, wenn sich auf-
grund nachtréglich eingetretener oder bekannt gewordener Um-
stande, z. B. aufgrund einer Verschlechterung oder drohenden
Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhiltnisse des Kunden,
eines Mithaftenden oder Biirgen oder des Werts bestehender Sicher-
heiten, eine Verdnderung der Risikolage ergibt. Bei Verbraucher-
darlehensvertragen besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder
Verstarkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kredit-
vertrag angegeben sind; wenn der Nettokreditbetrag 75.000 Euro
Uibersteigt, besteht der Anspruch auf Bestellung oder Verstdrkung
auch dann, wenn der Kreditvertrag keine oder keine abschlieRenden
Angaben tiber Sicherheiten enthalt.

Freigabe-Verpflichtung

Die Bank ist auf Verlangen zur Freigabe von Sicherheiten nach ihrer
Wahl verpflichtet, soweit der realisierbare Wert aller Sicherheiten
den Gesamtbetrag aller Forderungen der Bank nicht nur voriiber-
gehend um mehr als 10 v. H. libersteigt. Diese Deckungsgrenze
erhoht sich um den jeweils aktuellen Umsatzsteuersatz, soweit die
Bank im Verwertungsfall mit der Abfiihrung der Umsatzsteuer aus
Verwertungserlosen belastet ist. Die Bank wird bei der Auswahl der
freizugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kun-
den Riicksicht nehmen.

macht der Bank (z. B. Bareinzahlung zur Einlésung eines Schecks,  Einzugspapiere

Wechsels oder Ausfiihrung einer bestimmten Uberweisung), so er-

streckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. Im Aus-  Nr. 23 - Inkasso im Einzugsgeschaft

land verwahrte Wertpapiere unterliegen - vorbehaltlich anderwei-
tiger Vereinbarung - nicht dem Pfandrecht. Dasselbe gilt fiir die (1)
von der Bank selbst ausgegebenen Genussrechte/Genussscheine

Seite 5/7

Inkasso-Vereinbarung
Schecks, Wechsel, Lastschriften oder sonstige Einzugspapiere werden
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von der Bank zum Einzug (Inkasso) hereingenommen, soweit nichts
anderes vereinbart ist.

(2) Rickbelastung

Hat die Bank den Gegenwert von Einzugspapieren schon vor Eingang  (2)

gutgeschrieben, so kann sie den Gegenwert bei Nichteinlosung der

Papiere riickbelasten, und zwar auch nach einem zwischenzeitlichen

Rechnungsabschluss. Das Gleiche gilt, wenn

- ihr der Gegenwert nicht zugeht oder

- die freie Verfligung iiber den Gegenwert durch Gesetz oder be-
hordliche MaRnahmen beschrankt ist oder

- die Papiere infolge uniiberwindlicher Hindernisse nicht oder nicht
rechtzeitig vorgelegt werden kdnnen oder

- der Einzug mit im Zeitpunkt der Hereinnahme nicht bekannten
unverhdltnismaRigen Schwierigkeiten verbunden ist oder

- indem Land, in dem die Papiere einzulésen sind, ein Moratorium
ergangen ist.

Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Bank Einzugspapiere  a)

auch schon vor Falligkeit zuriickgeben. Die Riickbelastung ist auch

zuldssig, wenn die Papiere nicht zuriickgegeben werden kénnen.

Ist dies von der Bank zu vertreten, so tragt sie einen sich hieraus

ergebenden

Schaden des Kunden. b)
Nr. 24 - Vorlegungsfrist, Eilmittel

Wenn Schecks, die am Bankplatz der Bank zahlbar sind, nicht spatestens

am dritten Geschaftstag, Schecks auf auswartige Bankplatze nicht spa-
testens am vierten Geschaftstag vor Ablauf der Vorlegungsfrist (Artikel  e)
29 Scheckgesetz) eingereicht werden bzw. bei Ubersendung nicht inner-

halb dieser Fristen vor Geschaftsschluss bei der Bank eingehen, so hat

der Kunde auf den Ablauf der Vorlegungsfrist und die eventuelle An-
wendung von Eilmitteln gesondert hinzuweisen.

Nr. 25 - Sicherungsrechte im Einzugsgeschaft

(1) Sicherungseigentum

Mit der Einreichung von Schecks und Wechseln zum Einzug lbertragt

der Kunde der Bank das Sicherungseigentum an den Papieren fiir

den Fall, dass das Einzugspapier nicht eingeldst wird und der Bank
aufgrund von Vorausverfiigungen des Kunden im Hinblick auf das
Einzugsgeschaft Anspriiche gegen den Kunden zustehen, und zwar

bis zum Ausgleich dieser Anspriiche. Mit dem Erwerb des Siche-
rungseigentums gehen auch die zugrunde liegenden Forderungen  (3)
auf die Bank iiber.

(2) Sicherungsabtretung
Werden andere Papiere zum Einzug eingereicht (z. B. Lastschriften,
kaufmannische Handelspapiere), so gehen die zugrunde liegenden  (4)
Forderungen unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 auf die
Bank iiber.

Auflésung der Geschaftsbeziehung
Nr. 26 - Kiindigungsrecht

(1) Ordentliche Kiindigung

Soweit keine zwingenden Vorschriften entgegenstehen und weder
eine Laufzeit noch eine abweichende Kiindigungsregelung verein-
bart ist, konnen sowohl der Kunde als auch die Bank die gesamte
Geschaftsbeziehung oder einzelne Geschéftszweige jederzeit ohne
Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen.

Kiindigt die Bank, so wird sie den berechtigten Belangen des Kunden
angemessen Rechnung tragen, insbesondere nicht zur Unzeit kiindigen.
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Fiir die Kiindigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (z. B.
Girovertrag oder Kartenvertrag) durch die Bank betragt die Kiindi-
gungsfrist mindestens zwei Monate.

Kiindigung aus wichtigem Grund

Ungeachtet anderweitiger Vereinbarungen konnen sowohl der Kunde
als auch die Bank die gesamte Geschéftsbeziehung oder einzelne
Geschaftszweige jederzeit fristlos kiindigen, wenn ein wichtiger
Grund vorliegt, aufgrund dessen dem Kiindigenden die Fortsetzung
der Geschaftsbeziehung nicht zugemutet werden kann. Dabei sind
die berechtigten Belange des anderen Vertragspartners zu beriick-
sichtigen.

Fiir die Bank ist ein solcher Kiindigungsgrund insbesondere gegeben,
wenn aufgrund der nachfolgend beispielhaft aufgefiihrten Umstande
die Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen des Kunden oder die
Durchsetzbarkeit der Anspriiche der Bank - auch unter Verwertung
etwaiger Sicherheiten - gefahrdet wird:

wenn eine wesentliche Verschlechterung oder eine erhebliche
Gefahrdung der Vermogensverhaltnisse des Kunden oder in der
Werthaltigkeit der fiir ein Darlehen gestellten Sicherheiten eintritt,
insbesondere wenn der Kunde die Zahlungen einstellt oder erklart,
sie einstellen zu wollen, oder wenn von dem Kunden angenommene
Wechsel zu Protest gehen;

wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder zur
Verstarkung von Sicherheiten (Nr. 22 Absatz 1) nach Aufforderung
durch die Bank nicht innerhalb angemessener Frist nachkommt;
wenn der Kunde unrichtige Angaben iiber seine Vermégensver-
hdltnisse gemacht hat; d) wenn gegen den Kunden eine Zwangs-
vollstreckung eingeleitet wird,;

wenn sich die Vermogensverhaltnisse eines Mitverpflichteten oder
des personlich haftenden Gesellschafters wesentlich verschlechtert
haben oder erheblich gefahrdet sind, sowie bei Tod oder Wechsel
des personlich haftenden Gesellschafters.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem
Vertrag, ist die Kiindigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur
Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zu-
|dssig. Etwas anderes gilt nur, wenn der Kunde die Leistung ernst-
haft und endgiiltig verweigert, er die Leistung zu einem im Vertrag
bestimmten Termin oder innerhalb einer bestimmten Frist nicht
bewirkt, obwohl die Bank den Fortbestand ihres Leistungsinteresses
vertraglich an die Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden hat, oder
wenn besondere Umstéande vorliegen, die unter Abwagung der
beiderseitigen Interessen eine sofortige Kiindigung rechtfertigen.

Kiindigung bei Verbraucherdarlehensvertragen

Soweit das Biirgerliche Gesetzbuch zwingende Sonderregelungen
fur die Kiindigung von Verbraucherdarlehensvertragen vorsieht,
kann die Bank nur nach MaRgabe dieser Regelungen kiindigen.

Rechtsfolgen bei Kiindigung

Mit der Auflosung der gesamten Geschaftsbeziehung oder einzelner
Geschiftszweige werden die auf den betroffenen Konten geschul-
deten Betrdge sofort féllig. Der Kunde ist auRerdem verpflichtet,
die Bank insoweit von allen fiir ihn oder in seinem Auftrag iiber-
nommenen Verpflichtungen zu befreien.

Die Bank ist berechtigt, die fiir den Kunden oder in seinem Auftrag
ibernommenen Verpflichtungen zu kiindigen und sonstige Ver-
pflichtungen, inshesondere solche in fremder Wahrung, mit Wirkung
gegen den Kunden auszugleichen sowie hereingenommene Wechsel
und Schecks sofort zurlickzubelasten; die wechsel- oder scheck-
rechtlichen Anspriiche gegen den Kunden und jeden aus dem Papier
Verpflichteten auf Zahlung des vollen Betrages der Wechsel und
Schecks mit Nebenforderungen verbleiben der Bank jedoch bis zur
Abdeckung eines etwaigen Schuldsaldos. Nr. 27 - Weitergeltung der
Allgemeinen Geschiftsbedingungen Auch nach Auflésung der
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gesamten Geschaftsbeziehung oder einzelner Geschaftszweige  Nr. 28 - Schutz der Einlagen durch Institutssicherung

gelten fir die Abwicklung und in dem Abwicklungsverhaltnis ent-

sprechenden Umfange die Allgemeinen Geschaftsbedingungen  Die Bank ist dem Sicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanz-

weiter. gruppe angeschlossen. Als institutssichernde Einrichtung im Sinne des
Einlagensicherungs- und Anlegerentschadigungsgesetzes schiitzt dieses
System den Bestand der angeschlossenen Institute und Uberwacht die
Risikosituation. Die Bank ist befugt, dem Sicherungssystem oder einem
von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Aus-
kiinfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfiigung zu stellen.

Kurzinformation tiber die Sicherungseinrichtungen der
Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe

(Fassung Oktober 2009)

Die Bank ist als Mitglied der Sicherungsreserve der Landesbanken/Girozentralen dem Sicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe
angeschlossen. Dieses System stellt sicher, dass die angeschlossenen Institute selbst geschiitzt, insbesondere deren Liquiditat und Solvenz ge-
wahrleistet werden.

Dem Sicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe sind die
Sparkassen,
Landesbanken
und
Landesbausparkassen

angeschlossen. Dieses Sicherungssystem besteht aus den satzungsrechtlich in einer Haftungsgemeinschaft miteinander verbundenen Fonds: 11
Sparkassenstitzungsfonds der regionalen Sparkassenverbdnde, der Sicherungsreserve der Landesbanken/Girozentralen und dem Sicherungsfonds
der Landesbausparkassen. Als institutssichernde Einrichtung im Sinne des Einlagesicherungs- und Anlegerentschadigungsgesetzes schiitzt dieses
System den Bestand der angeschlossenen Institute.

Mit Hilfe der Fonds werden im Krisenfall StiitzungsmaRnahmen zur Sanierung durchgefiihrt, die sicherstellen, dass ein Institut seine samtlichen
Verbindlichkeiten weiterhin erfiillen kann. Jedem Kunden koénnen daher seine félligen Anspriiche, z.B. aus Spar-, Termin- und Sichteinlagen sowie
verbrieften Forderungen, in voller Hohe erfullt werden. Ndheres regelt die Satzung fiir die Sicherungsreserve der Landesbanken/Girozentralen, die
Ihnen die Bank auf Anfrage gerne zur Verfiigung stellt.

Seit dem Bestehen der Sicherungseinrichtungen der Sparkassen-Finanzgruppe hat noch nie ein Kunde eines Mitgliedsinstitutes einen Verlust einer
Einlagen erlitten.
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